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Schritt für Schritt zur Umsetzung – Variante B

Sofern Österreich für die Sozialver-
sicherung der Betreuungskraft zuständig
ist, gilt Folgendes:
Durch die Gewerbeanmeldung entsteht
eine Pflichtversicherung (Kranken-,
Unfall- und Pensionsversicherung) bei
der Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft. Üblicherweise
wird die Sozialversicherung von der
Gewerbebehörde über die Neuanmel-
dung automatisch informiert und schreibt
in weiterer Folge die Beiträge quartals-
weise der selbständigen Betreuungs-
kraft vor.

Die Höhe der Beiträge ist wie folgt:

Krankenversicherung 7,65%
Pensionsversicherung 16%
Zukunftsvorsorge 1,53%
Unfallversicherung –
Fixbetrag EUR 7,84 mtl.

In den ersten 3 Jahren der Versiche-
rung gelten monatliche Mindestbei-
träge von EUR 141,72.
Wenn die jährlichen Einkünfte 
EUR 4.292,88 (Wert für 2009) und 
der jährliche Umsatz aus gewerblicher
Tätigkeit EUR 30.000,00 nicht über-
schreiten, kann eine Ausnahme von
der Kranken- und Pensionsversiche-
rung beantragt werden. In diesem Fall
gebührt aber keine Förderung.

6. Welche Sozialversicherungspflicht besteht für 

Selbständige?
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Bei der Gewerbeanmeldung zur 
selbständigen Betreuungskraft fallen
EUR 70,00 an. Dieser Betrag kann
aber nach dem Neugründungsförde-
rungsgesetz erlassen werden.
Daher wird empfohlen, sich noch vor
Gewerbeanmeldung an den Gründer-
service der regional zuständigen
Wirtschaftskammer zu wenden.

Durch die Pflichtmitgliedschaft zur
Kammer der gewerblichen Wirtschaft
entstehen Mitgliedsbeiträge. Diese
variieren je nach Bundesland und
betragen zwischen EUR 40,00 
und EUR 140,00 pro Jahr.

5. Was kostet die Gewerbeanmeldung?

Da das Gewerbe der Personen-
betreuung zu den freien Gewerben
zählt, sind zwar keine Befähigungs-
nachweise, dafür jedoch folgende
Dokumente erforderlich:

• Personaldokumente:

Geburtsurkunde, Heirats- oder 
Scheidungsurkunde (nur bei Namens-
änderung), Staatsbürgerschafts-
nachweis oder Reisepass.

• Meldezettel:

Die selbständige Betreuungskraft 
kann auch im Haushalt der Person,
für die sie tätig ist, gemeldet sein.

• Strafregisterbescheinigung:

Diese muss aus dem jeweiligen Her-
kunftsland stammen und ist für alle 
jene vorgeschrieben, die noch nicht 
oder seit weniger als fünf Jahren in 
Österreich niedergelassen sind.

4. Welche Unterlagen benötigt man zur Gewerbeanmeldung?
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Wichtig ist, sich bereits im vorhinein
Gedanken über einen Ersatz der
Betreuungskraft zu machen. Daher
sollten Sie bereits im Betreuungsver-
trag mit der selbständigen Betreuungs-
kraft Festlegungen über allfällige Er-
satzkräfte treffen.

Alternativ dazu haben Sie natürlich
auch die Möglichkeit, vorübergehend 

• die Angebote sozialer Dienste 
(Tageszentren, Heimhilfe, etc.)  

• stationäre Kurzzeitpflege, die 
mittlerweile viele Pflegeheime 
während des Urlaubes oder 
Kuraufenthaltes der Hauptpflege-
person anbieten,

in Anspruch zu nehmen.

Für diesbezügliche Angebote wenden
Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder
Ihr Magistrat, Ihre Bezirkshauptmann-
schaft oder Landesregierung.

Informationen finden Sie auch in 
der Broschüre des Sozialministeriums
„Altenheime und Pflegeheime in

Österreich“ und im Internet unter
www.infoservice.bmask.gv.at.

8. Was tun, wenn die Betreuungskraft z. B. wegen Krankheit,

Urlaub oder Kur ausfällt? 
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Den nachstehenden Ausführungen
liegt die Info des Bundesministeriums
für Finanzen, BMF VI/7/2007 vom
3.12.2007 zugrunde.

• Einkommensteuer:

Selbständige Betreuungskräfte
führen dazu am besten eine 
Einnahmen-/Ausgabenrechung.
Zu den Betriebseinnahmen zählen
neben dem Honorar auch Sach-
leistungen (z. B. Erhalt von Kost 
und Logis).
Zu den Ausgaben zählen beispiels-
weise Fahrtkosten vom eigenen
Wohnort oder Herkunftsland zum
Wohnort der zu betreuenden 
Person.
Die Pflicht zur Abgabe einer Ein-
kommenssteuererklärung entsteht
bei selbständigen Betreuungs-
kräften erst bei Jahreseinkünften
von mehr als EUR 10.000,00
(= Betriebseinnahmen minus Be-
triebsausgaben). Die Einkommens-
steuererklärung ist beim Wohn-
sitzfinanzamt einzureichen. Bei
ausländischen Betreuungskräften
ist dies üblicherweise jenes Finanz-
amt, in dessen Zuständigkeitsbe-
reich der Wohnort der zu betreu-
enden Person liegt.

• Umsatzsteuer:

Da die Wohnung der betreuten
Person als Betriebsstätte anzu-
sehen ist, besteht Umsatzsteuer-
pflicht in Österreich.
Bei Jahreseinnahmen bis zu netto
EUR 30.000,00 ist die Steuer-
befreiung für Kleinunternehmer 
anzuwenden: Es besteht keine 
Umsatzsteuerpflicht, es darf
aber auch keine Umsatzsteuer 
in Rechnung gestellt werden.

• Einkommensteuerbescheid und 

Nachverrechnung:

Sollte eine selbständige Betreu-
ungskraft mehr als EUR 10.000,00
pro Jahr verdienen (bei weiterer
Tätigkeit oder höherem Honorar),
oder auch bei Einkünften unter
EUR 10.000,00 (aus welchem
Grund auch immer) ein Einkommen-
steuerbescheid erstellt werden,
aus dem sich eine höhere Bei-
tragsgrundlage ergibt, so ist im
Zuge der Nachbemessung mit
einer Beitragsnachforderung durch
die Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft zu rechnen.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei der jeweiligen Landesstelle der
Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft.

7. Wie werden die Einkünfte aus Gewerbebetrieb versteuert? 
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10. Welche Inhalte muss der Betreuungsvertrag aufweisen?
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Das Wohl des oder der zu Betreuen-
den hat im Vordergrund zu stehen.
Betreuungskräfte sind daher bei Be-
sorgungen für den/die zu Betreuende
an die Grundsätze der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
gebunden.
Um die Qualität der Betreuung durch
selbständig Erwerbstätige sicher zu
stellen, ist vorgesehen:

• die Führung eines Haushalts-
buches durch die/den Gewerbe-
treibende/n, in dem alle getätigten
Ausgaben zu verzeichnen sind
(dieses ist samt Belegsammlung 
2 Jahre lang aufzubewahren);

• die Festlegung von Handlungs-
leitlinien für den Alltag und für den
Notfall (z. B. über die Verständi-
gung von ÄrztInnen im Falle der 
erkennbaren Verschlechterung 
des Zustandes);

• die ausreichende und regelmäßige
Dokumentation der erbrachten 
Dienstleistungen. Diese hat schrift-
lich zu erfolgen und ist beiden 
Vertragsteilen zugänglich zu 
machen.

• Ein kostenloser Hausbesuch durch 
eine diplomierte Pflegefachkraft, der 
vom Kompetenzzentrum „Qualitäts-
sicherung in der häuslichen Pflege“ 
der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern organisiert wird.

• Als zusätzliche Maßnahme zur 
Qualitätssicherung sieht das 
Gesundheitsberufe-Rechtsände-
rungsgesetz 2007 u. a. vor, dass die 
Anordnung schriftlich erfolgen muss 
und diese auch widerrufen werden 
kann.

• Weiters sind Betreuungskräfte zur 
Dokumentation und Information 
verpflichtet und sollen begleitend 
kontrolliert werden.

9. Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind 

vorgesehen?
Der Vertrag zwischen dem/der zu
Betreuenden (oder seinen/ihren Ange-
hörigen) und der Betreuungskraft ist
schriftlich abzuschließen und hat fol-
gende Mindestangaben zu beinhalten:

• Namen und Anschrift der Vertrags-
partnerInnen,

• Beginn und Dauer des Vertragsver-
hältnisses,

• Leistungsinhalte 
(siehe Auflistung der Tätigkeiten von 
Betreuungskräften),

• Festlegung von Handlungsleitlinien 
(siehe Qualitätssicherung),

• Vereinbarung, ob im Fall der Verhin-
derung für eine Vertretung gesorgt 
ist und allenfalls die Namen und
Kontaktadressen des Vertreters/der
Vertreterin,

• Bestimmungen über die Beendigung
des Vertragsverhältnisses.

• Weiters ist es sinnvoll, in den Vertrag
eine (freiwillige) Vereinbarung für den 
Fall der vorübergehenden Abwesen-
heit des zu Betreuenden (z.B. Kranken-
hausaufenthalt oder Urlaub) aufzu-
nehmen. In diesem Fall sollte das 
Entgelt für die Dauer der Abwesen-
heit zur Gänze entfallen oder zumin-
dest erheblich gemindert werden.

• Im Vertrag sollte auch eine Rege-
lung zur Hinterlegung einer Kaution 
enthalten sein. Sinnvoll ist eine aus-
drückliche Vereinbarung folgenden 
Inhalts: „Vereinbarungen, wonach 
die betreuungsbedürftige Person der 
Betreuungsperson eine Kaution zu 
bezahlen hat, sind nicht verbindlich.“ 
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Schritt für Schritt zur Umsetzung – Variante B Weitere wichtige Fragen

Betreuungskräfte aus den neuen EU-
Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien,
Slowakei, Slowenien, Tschechische
Republik und Ungarn) dürfen nur dann
bewilligungsfrei in Österreich beschäftigt
werden, wenn:

• die betreuungsbedürftige Person 
Pflegegeld bezieht,

• die zu betreuende Person oder ihre 
Angehörigen Arbeitgeber sind, und

• die Tätigkeit im Rahmen einer voll-
versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung (also über der Geringfügig-
keitsgrenze) ausgeübt wird.

Die Betreuungskraft ist nach dem
jeweiligen Mindestlohntarif zu ent-
lohnen und, sofern Österreich für die
Sozialversicherung zuständig ist, bei
der Sozialversicherung anzumelden.

Die bewilligungsfreie Beschäftigung 
gilt auch für Betreuungskräfte aus 
den alten EU-Mitgliedsstaaten sowie
für solche aus Malta und Zypern.

1. Was gilt, wenn die Betreuungskraft aus den neuen 

EU-Mitgliedstaaten kommt?

K
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Jede/r Vertragspartner/in kann den
Vertrag unter Einhaltung einer zwei-
wöchigen Kündigungsfrist zum Ende
des Kalendermonats auflösen.

Verstirbt die zu betreuende Person,
so erlischt der Personenbetreuungs-
vertrag automatisch.

12. Wie erfolgt die Vertragsauflösung?

Bitte beachten Sie:

Nach den Bestimmungen des Gesund-
heitsberufe-Rechtsänderungsgesetzes
2007 ist eine vorherige Konsultation
mit dem Gesundheits- und Kranken-
pflegepersonal, bzw. dem Arzt/der 
Ärztin zur Übertragung der pflegeri-
schen oder ärztlichen Tätigkeiten an
die Betreuungskraft bindend und somit
integrierter Bestandteil des Betreuungs-
vertrages.

Als erste Anlaufstelle für Ihre 
Fragen im Zusammenhang mit der 
24-Stunden-Betreuung dient Ihnen
das Bundessozialamt, das Sie unter
05 99 88 Österreich weit erreichen.
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Weitere wichtige Fragen

Betreuung von Personen wird von 
den jeweiligen Trägern der Sozialen
Dienste angeboten. Für nähere
Informationen wenden Sie sich bitte 
an Ihre Gemeinde, Ihr Magistrat,
Ihre Bezirkshauptmannschaft oder
Landesregierung sowie an das
Bundessozialamt unter 05 99 88

Österreich weit.

Informationen über mobile Soziale
Dienste finden Sie auch im Info-

Service des Bundesministeriums  für
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
unter www.infoservice.bmask.gv.at.
Die Internetplattform Info-Service 
beinhaltet eine Österreich weite
Sammlung mobiler Sozialer Dienste im
Zusammenhang mit häuslicher Pflege
und unterstützender Haushaltsführung.
Das Leistungsangebot dieser Sozialen
Dienste reicht von „Essen auf
Rädern“, „Heimhilfe“, „Besuchsdienst“
bis „Hauskrankenpflege“. Darüber
hinaus bietet Ihnen diese
Datensammlung einen groben Über-
blick über das vorhandene Angebot in
Ihrer Region.

Soziale Dienste werden insbesondere
von den großen Trägern wie z. B.
Volkshilfe, Hilfswerk, Caritas, Rotes
Kreuz und Diakonie Österreich ange-
boten, die in der Bundesarbeits-

gemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG)

zusammengefasst sind.

Nachstehend die Kontaktadressen
einiger großer Hilfsorganisationen:

Volkshilfe Österreich

1010 Wien, Auerspergstraße 4
Tel.: (01) 402 62 09, www.volkshilfe.at

Österreichisches Hilfswerk

1070 Wien, Apollogasse 4/5
Tel.: (01) 404 42-0, www.hilfswerk.at

Caritas Österreich

1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21
Tel.: (01) 488 31-0, www.caritas.at

Österreichisches Rotes Kreuz

1041 Wien, Wiedner Hauptstraße 32
Tel.: (01) 589 00-190, www.roteskreuz.at

Diakonie Österreich

1080 Wien, Trautsongasse 8
Tel.: (01) 409 80 01, www.diakonie.at

3. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich 

24-Stunden-Betreuung benötige?  

• Erfolgt die Einzahlung der Sozialver-
sicherungsbeiträge verspätet, so sind
Verzugszinsen in der festgelegten 

Höhe (2009: 6,94 % p.a.) vorzu-
schreiben, wenn kein Beitragszu-
schlag vorgeschrieben wird.

Weitere wichtige Fragen

Im Februar 2008 wurde das so genannte
„Pflege-Verfassungsgesetz“ beschlos-
sen, das nun für alle Betroffenen Rechts-
sicherheit herstellt. Denn das Pflege-
Verfassungsgesetz schützt sowohl die
zu betreuenden Personen und deren
Angehörige, als auch selbständig er-
werbstätige Betreuungskräfte vor Nach-
forderungen von Sozialversicherungs-
beiträgen und vor Verwaltungsstrafen.

Für die bis dahin unangemeldete Betreu-
ung des pflegebedürftigen Menschen 
im Privathaushalt konnten demnach
weder Beitragsforderungen für Betreu-
ungstätigkeiten vor dem 1. Jänner 2008
erhoben noch Verwaltungsstrafen ver-
hängt werden. Voraussetzung dafür

war allerdings, dass die Anmeldung

der Betreuungskraft/-kräfte bis spä-

testens 30. Juni 2008 erfolgte. Mit
der Schaffung dieses Übergangszeit-
raums bis Ende Juni 2008 wurde somit
ein verstärkter Anreiz zur Anmeldung
der Betreuungskraft bei der gesetzli-
chen Sozialversicherung geschaffen.

Seit dem 1. Juli 2008 gilt bei illegaler
Beschäftigung Folgendes:
• Erlangt die Gebietskrankenkasse 

von einer illegalen Beschäftigung 
Kenntnis, wird die Betreuungskraft 
mit Beginn der Beschäftigung, also 
rückwirkend (maximal für fünf Jahre),
in die Pflichtversicherung einbe-

zogen. Für diesen Zeitraum werden 
dem/der DienstgeberIn auch 
Beiträge vorgeschrieben.

• Weiters stellen seit dem 1. Juli 2008 
Verstöße gegen die Melde-, Anzeige-
und Auskunftspflicht (gegen melde-
rechtliche Vorschriften) gemäß 
§ 111 ASVG Verwaltungsüber-
tretungen dar, die von der Bezirks-
verwaltungsbehörde bestraft werden.
Die Bezirksverwaltungsbehörde ist 
ermächtigt, bei einem erstmaligen 
ordnungswidrigen Handeln, gering-
fügigem Verschulden und unbedeu-
tenden Folgen die Geldstrafe herab-
zusetzen.

• Weiters werden seit Auslaufen des 
Pflege-Verfassungsgesetzes von den 
Gebietskrankenkassen Beitragszu-
schläge gemäß § 113 ASVG vorge-
schrieben, wenn die Anmeldung zur 
Sozialversicherung nicht oder ver-
spätet erstattet, das Entgelt nicht 
oder verspätet gemeldet oder ein zu 
niedriges Entgelt gemeldet wird,
bzw. wenn Fristen für die Vorlage 
von Versicherungs- oder Abrech-
nungsunterlagen nicht eingehalten 
werden. Die Höhe des Zuschlages 
hängt jeweils von der Art des Ver-
stoßes ab, wobei auch die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Beitrags-
schuldners oder der Beitrags-
schuldnerin und die Art des Melde-
verstoßes zu berücksichtigen sind.

2. Was kann passieren, wenn ich jemanden 

illegal beschäftige?
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Weitere wichtige Fragen

4. Wo kann ich mich noch ausführlich informieren? 

Für Fragen 
• zum Fördermodell zur 24-Stunden-

Betreuung dient Ihnen das Bundes-

sozialamt (BSB) als erste Anlauf-
stelle. Unter der  Telefonnummer 
05 99 88 erhalten Sie Österreich 
weit telefonisch Auskunft, ebenso auf
der Internet-Seite des BSB unter 
www.bundessozialamt.gv.at

• zur Pflege durch Angehörige infor-
miert Sie das Bundesministerium 

für Arbeit, Soziales und Konsumen-

tenschutz auf einer eigens einge-
richteten Internet-Seite unter 
www.pflegedaheim.at 

• zum Hausbetreuungsgesetz oder 
Arbeitsrecht wenden Sie sich bitte 
ans Bundesministerium für Arbeit,

Soziales und Konsumentenschutz

unter www.bmask.gv.at

• zum Gewerberecht erhalten Sie 
Auskunft beim Bundesministerium 

für Wirtschaft, Familie und 

Jugend unter: www.bmwfj.gv.at

• zur Novelle zur Gewerbeordnung,
in der das freie Gewerbe genau 
geregelt ist, erhalten Sie Auskunft 
durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend

unter www.bmwfj.gv.at, bzw. durch 
die Wirtschaftskammer Österreich

unter www.wko.at

• zum Gesundheitsberufe-

Rechtsänderungsgesetz 2007,
bzw. zu § 50 b des Ärztegesetzes 
1998 informiert Sie das Bundes-

ministerium für Gesundheit unter:
E-Mail: bürgerservice@bmgfj.gv.at
www.bmg.gv.at 

Nähere Informationen zu zahlreichen
aktuellen, sozialen Themen findet man
auch im Internet unter www.help.gv.at

(Soziales und Notfälle).



Sozial Telefon
Bürgerservice des Sozialministeriums
Tel.: 0800 - 20 16 11
Mo bis Fr 08:00 - 16:00 Uhr

PflegeTelefon
Tel.: 0800 - 20 16 22
Mo bis Fr 08:00 - 16:00 Uhr
jeden Mittwoch von 10:00 - 12:00 Uhr
Pflegeombudsmann Dr. Werner Vogt
Fax: 0800 - 22 04 90
pflegetelefon@bmask.gv.at

Broschürenservice
Tel.: 0800 - 20 20 74
broschuerenservice@bmask.gv.at

Briefkasten
Für Anregungen und allgemeine Fragen:
briefkasten@bmask.gv.at

Bundesministerium für
Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz
Stubenring 1, 1010 Wien
Tel.: +43 1 711 00 - 0
www.bmask.gv.at

24-Stunden-Betreuung 
zu Hause
Neues und Wissenswertes




